
Allgemeine Gaslieferbedingungen der Energie Südbayern GmbH (ESB) 
in Ergänzung zur Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)
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1. Anmeldung und Vertragsschluss
 Der Vertragsschluss erfolgt mit schriftlicher Bestätigung der ESB. Sofern der Liefer-

beginn nicht ausdrücklich vereinbart ist, erfolgt der Lieferbeginn frühestens am Ersten 
des übernächsten Monats, der auf den Auftragseingang folgt. Die Anmeldung für einen 
Sondervertrag PRO Erdgas ist jederzeit möglich. Ausnahme: Der Sondervertrag PRO 
Erdgas  mit einer Preisgarantie  kann von Kunden, mit denen bei Vertragsabschluss be-
reits ein wirksames Lieferverhältnis mit ESB über Erdgaslieferung durch Sondervertrag 
bestanden hat (Bestandskunden), nur innerhalb der im Preisblatt angegebenen Ange-
botsfrist abgeschlossen werden.

2. Art und Umfang der Erdgasversorgung
 ESB liefert Erdgas, das in seiner Beschaffenheit den jeweils geltenden technischen Re-

geln des DVGW (derzeit Arbeitsblatt 260) entspricht.
3. Erdgaspreis
 Der Erdgaspreis setzt sich zusammen aus einem Grund- und einem verbrauchsabhän-

gigen Arbeitspreis und ergibt sich aus dem Preisblatt. Für Anschlusswerte über 50 kW 
wird ein Aufschlag auf den Grundpreis gemäß Preisblatt erhoben. Das Preissystem gilt 
nur für Anschlusswerte bis 150 kW. Im Online-Tarif klick&spar verringert sich der Grund-
preis gemäß Preisblatt. Die Anlage Preisblatt ist Vertragsbestandteil. Informationen über 
die jeweils aktuellen Preise sind bei ESB erhältlich und können im Internet abgerufen 
werden (www.esb.de). Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim ört-
lichen Netzbetreiber erhältlich.

 Sondervertrag PRO Erdgas: Ist ein Versorgungsangebot mit einem flexiblen Erdgas-
preis, der gemäß der aktuellen Energiepreisentwicklung angepasst wird.

 Preisgarantie FIX Erdgas: Für die Laufzeit der Preisgarantie, die zusätzlich zum Son-
dervertrag gewählt werden kann, gilt der im Preisblatt angegebene Erdgaspreis nach 
Maßgabe von Ziffer 5. Nach Ende der Preisgarantie setzt sich das Vertragsverhältnis 
nach den Preisregelungen des Sondervertrages, wie sie zum Stichtag bestehen, fort.

4. Preisanpassung
4.1 Der Erdgaspreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis zusammen. Er 

enthält derzeit die Kosten der ESB für die Erdgasbeschaffung, Bilanzierungsumlage so-
wie die Vertriebskosten, die Kosten für Messung und Messstellenbetrieb – soweit diese 
Kosten der ESB in Rechnung gestellt werden – sowie für die Abrechnung, die Netznut-
zungsentgelte, die an die Kommunen zu entrichtenden Konzessionsabgaben und die 
Kosten aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“).

4.2 Der Erdgaspreis versteht sich einschließlich der Energie- und zzgl. der Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei Erhöhungen oder Absenkungen dieser 
Steuersätze durch den Gesetzgeber ändern sich die Bruttopreise entsprechend.

4.3 Wird die Beschaffung, die Verteilung oder die Belieferung von Erdgas nach Vertrags-
abschluss mit zusätzlichen staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich auferlegten 
Belastungen belegt, kann ESB ihre hieraus entstehenden Mehrkosten an den Kunden 
weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn die jeweilige gesetzliche Regelung einer Weiter-
berechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, 
die nach der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden 
zugeordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zusätzlicher 
staatlicher Abgaben oder hoheitlich auferlegter Belastungen eine andere staatliche Ab-
gabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist dieser Entfall den neu entstandenen Mehr-
kosten gem. Satz 1 gegenzurechnen.

4.4 Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Erdgaslieferung und Erdgaspreis wird ESB den 
vom Kunden zu zahlenden Erdgaspreis der Entwicklung der zuvor aufgeführten Preis-
bestandteile nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kostensteigerungen ist ESB hier-
nach berechtigt, den Erdgaspreis entsprechend zu erhöhen, wobei Kostensenkungen 
bei anderen Preisbestandteilen gegenzurechnen sind. Kostensenkungen verpflichten 
die ESB, den Erdgaspreis entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen 
nicht durch Kostensteigerungen bei anderen preisbildenden Faktoren dieser Ziffer ganz 
oder teilweise ausgeglichen werden. ESB wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens 
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung so wählen, dass Kostensenkungen nicht 
nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostener-
höhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam wer-
den wie Kostenerhöhungen.

4.5 Anpassungen des Erdgaspreises sind nur zum Monatsersten möglich. ESB wird dem 
Kunden die Anpassungen spätestens 6 Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 
Textform mitteilen. In der Preisanpassungsmitteilung ist der Kunde darauf hinzuweisen, 
welche konkreten Veränderungen bei Preisbestandteilen für die Preisanpassung maß-
geblich sind. Preisanpassungen sind für den Kunden zudem im Internet unter www.esb.de 
einsehbar.

4.6 Im Fall einer Preisanpassung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in Textform ge-
genüber ESB zu kündigen. Auf dieses Recht wird der Kunde von ESB in der Preisanpas-
sungsmitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird die Preisanpassung 
gegenüber dem Kunden nicht wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, z. B. aus  
§ 315 BGB, bleiben unberührt.

5. Preisgarantie
 Bei zusätzlichem Abschluss einer Preisgarantie erfolgt für den vereinbarten Zeitraum kei-

nerlei Preisanpassung des Erdgaspreises. Ausgenommen sind dabei Änderungen der 
folgenden Preisbestandteile: Energiesteuer, Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgabe, 
Bilanzierungsumlage, Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, die 
Kosten aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“) 
sowie die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer. Diese unterliegen entsprechend 
Ziffer 4 der Preisanpassung.

6. Vertragslaufzeit und Kündigung
6.1 Der Sondervertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung bleibt unberührt. Kündigungen sind in Textform zu erklären. Soweit 
mit ESB bereits ein Erdgasliefervertrag besteht, tritt der neue Vertrag an die Stelle des 
bisher geltenden Liefervertrages mit ESB.

 Sondervertrag PRO Erdgas: Der Sondervertrag kann erstmalig zum Ende einer Erst-
laufzeit von 12 Monaten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ordentlich 
gekündigt werden. Er kann nach Ende der Erstlaufzeit jeweils mit einer Frist von drei 
Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt werden.

 Preisgarantie FIX Erdgas: Die Preisgarantie läuft bis 30.09.2022. Der Sondervertrag 
setzt sich nach Ende der Preisgarantie gemäß den Konditionen des Sondervertrages 
fort, wie sie zum jeweiligen Stichtag bestehen, sofern er nicht fristgerecht gekündigt 
wird. Der Sondervertrag mit Preisgarantie FIX Erdgas kann erstmalig zum Ende der 
Preisgarantie mit einer Frist von 1 Monat ordentlich gekündigt werden. Übersteigt die 
Laufzeit der Preisgarantie 24 Monate, kann der Sondervertrag davon abweichend erst-
malig bereits zum Ende des 24. Monats der Preisgarantie mit einer Frist von 1 Monat 
ordentlich gekündigt werden.

6.2 Bei Umzug endet der Vertrag nicht automatisch, sondern setzt sich an der neuen Ab-
nahmestelle fort. Einen Umzug hat der Kunde der ESB daher mit einer Frist von vier 
Wochen vor dem Umzugsdatum unter Angabe der neuen Anschrift und ggf. der neuen 
Bankverbindung in Textform oder telefonisch anzuzeigen. Ist die Belieferung durch die 
ESB an der neuen Abnahmestelle nicht möglich, wird die ESB den Kunden hierüber in 
Textform informieren. In diesem Fall sind beide Parteien dazu berechtigt, den Vertrag 
zum Datum des Umzugs in Textform zu kündigen.

7. Abrechnung der Erdgaslieferung
 Der Erdgasverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet. Das Abrechnungs-

jahr richtet sich nach dem Abrechnungszeitpunkt des jeweiligen Netzbetreibers. Eine 
Änderung des Abrechnungszeitpunktes behält sich ESB jederzeit vor. Die unterjährigen 
Abschlagsbeträge auf den Erdgasverbrauch werden als monatliche Teilbeträge jeweils 
zum Monatsletzten fällig. Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am SEPA-Last-
schriftverfahren oder durch Überweisung erfolgen. Beim SEPA-Lastschriftverfahren wird 
jede Abbuchung mindestens fünf Tage vor dem Bankeinzug durch eine Pre-Notification 
(Vorankündigung) mitgeteilt. Bei Zahlungsverzug wird für jede Mahnung einer fälligen 
Rechnung ein Mahnentgelt von 3,50 Euro berechnet. Für jeden Inkassogang (Sperr-
gebühr) wird ein Betrag von 84,00 Euro fällig. Für eine Wiederinbetriebnahme der 
Erdgaslieferung werden 84,00 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet. Son-
stige Leistungen wie Zwischenrechnung, Rechnungskorrektur, Rechnungsduplikat und 
Adressermittlung werden gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung gestellt.

8. Bonitätsauskunft
 Zur Prüfung der Bonität des Kunden wird ESB nach Maßgabe des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG) bei einem beauftragten Kreditinformationsunternehmen oder einem 
Wirtschaftsinformationsdienst Informationen einholen.

9. Lieferantenwechsel
 ESB wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich unter Beachtung 

der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. Zum Lieferbeginn darf kein wirksamer 
Erdgasliefervertrag mit einem anderen Lieferanten bestehen. Der tatsächliche Liefer-
beginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (erfolg-
reicher Lieferantenwechselprozess mit Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) 
erfolgt sind. ESB ist zur Aufnahme der Belieferung nicht verpflichtet, wenn der Anschluss 
des Kunden zum vorgesehenen Lieferbeginn gesperrt ist oder der Netzbetreiber die Be-
lieferung nach Standardlastprofilen nicht zulässt. Der Beginn der Erdgaslieferung durch 
ESB wird dem Kunden schriftlich angezeigt, sobald die notwendigen Bestätigungen vom 
örtlichen Netzbetreiber und Vorversorger des Kunden vorliegen.

10. Ergänzende Regelungen
 Zu dieser Vereinbarung gilt ergänzend die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 

für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (GasGVV). Der Text der GasGVV ist bei ESB erhältlich und kann 
im Internet unter www.esb.de abgerufen werden.

11. Haftung
 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 S.1 GasGVV können 

gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden. Die Bestimmungen des Produkt-
haftungsgesetzes bleiben unberührt. In allen anderen Fällen ist die Haftung der ESB 
auf folgende Fälle beschränkt: Vorsatz; grobe Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe 
oder leitender Angestellter; schuldhafte Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet ESB auch bei grober Fahr-
lässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall be-
grenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Wesent-
liche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
dieses Vertrages überhaupt erst ermöglichen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

12. Hinweis gemäß § 107 Abs. 2 Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV)
 Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei 

denn eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der EnergieStV 
zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

13. Schlichtungsstelle Energie und Verbraucherservice der Bundesnetzagentur
 Zur Beilegung von Streitigkeiten können Sie ein Schlichtungsverfahren bei der Schlich-

tungsstelle Energie beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherser-
vice unseres Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende  
Lösung gefunden wurde. Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 
Berlin, Tel.: 030/2757240-0, Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde 
und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Ver-
fügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elek-
trizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Post-
fach 8001, 53105 Bonn, Tel.: Mo.-Fr. von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 030/22480-500 oder 
01805/101000 – Bundesweites Infotelefon (Festnetzpreis 14 Ct./Min.; Mobilfunkpreise 
maximal 42 Ct./Min.), E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. Die ESB ist ver-
pflichtet an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Die europäische Kommission 
stellt eine Plattform zur Onlinestreitbeilegung (OS-Plattform) bereit. Die Plattform finden 
Sie unter ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Schlussbestimmungen
 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Mündliche Vereinbarungen 
sind nicht getroffen.

Energie Südbayern GmbH
Ungsteiner Str. 31 | 81539 München | Geschäftsführer: Marcus Böske (Sprecher), Norbert Kindermann | Vors. des Aufsichtsrats: Helge-Uve Braun | Sitz der Gesellschaft: München   
Registergericht: München HRB 5881 | E-Mail: service@esb.de | Internet: www.esb.de | ESB-KundenCenter: 0800/0372372 (kostenlos)
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Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung
Die Energie Südbayern GmbH, Ungsteiner Str. 31, 81539 München, verar-
beitet als Verantwortliche im Sinne der DSGVO personenbezogene Daten 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten; Datenverarbeitung zur Vertragsanbahnung und Abwicklung
Personenbezogene Kundendaten verarbeitet die ESB, von ihr beauftragte 
Dritte oder Auftragsverarbeiter im Rahmen der Vertragsanbahnung, -durch-
führung und -abwicklung nach Maßgabe der einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen (vgl. insbesondere Art. 6 Abs.1 b), Art. 6 Abs.1 
a) - f) DSGVO sowie BDSG). Folgende Kategorien personenbezogener Da-
ten sind erfasst, sofern der Kunde diese im Rahmen der Vertragsanbahnung 
oder beim Abschluss des Vertrages genannt hat: persönliche Angaben (z. B. 
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mailad-
resse), Vertragsdaten (z. B. Kundennummer, Zählernummer, Zählerstand, 
Verbrauch, Anschrift der Verbrauchsstelle), Abrechnungsdaten und Bankda-
ten (IBAN, Bank, Kontoinhaber) sowie vergleichbare Daten (z. B. Angaben 
zum Vorlieferanten).

Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen
Die Verarbeitung erfolgt zum einen aufgrund berechtigter Interessen der 
ESB (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). So nutzt ESB personenbezogene Daten, um 
- Kunden Produktinformationen über Energieprodukte (z. B. Energieerzeu-

gung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige ener-
gienahe Leistungen und Services) zukommen zu lassen.

- Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Pro-
dukten durchzuführen oder Kunden eine individuelle Ansprache mit maß-
geschneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu können.

- Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituten durchführen zu lassen. 

- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten 

- Straftaten aufzuklären oder zu verhindern 
- IT-Sicherheit zu gewährleisten
- Adressermittlung durchzuführen (z. B. bei Umzügen)
- diese zu anonymisieren und anschließend zu Analysezwecken zu ver-

wenden.

Des Weiteren nutzt ESB personenbezogene Daten (z. B. Anschriftendaten) 
im Rahmen einer Konsultation und eines Datenaustauschs mit Auskunf-
teien (Creditreform Boniversum GmbH, on-collect solutions AG), um über 
diese Bonitätsauskünfte und (vereinzelt) Wahrscheinlichkeitswerte für das 
zukünftige Zahlungsverhalten einer Person (sog. Bonitäts-Scoring) zu erhal-
ten. Diese Informationen sind für ESB Grundlage der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Energieliefervertrages. 
Auch im Falle von Adressermittlungen hat ESB ein berechtigtes Interesse 
daran, sich mit diesen Auskunfteien auszutauschen. ESB behält sich vor, 
personenbezogene Daten über Forderungen gegen den Kunden bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, Art. 6 lit. b) oder f) DSGVO an 
Auskunfteien zu übersenden. 

Sollte ESB Kundendaten für zuvor nicht genannte Zwecke verarbeiten wol-
len, wird der Kunde im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen zuvor infor-
miert.

Datenverarbeitung aufgrund Einwilligung
Für die Direktwerbung und Marktforschung nutzt ESB personenbezogene 
Daten darüber hinaus aufgrund von Einwilligungen der Kunden, Art. 6 Abs. 
1 a) DSGVO.

Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
ESB unterliegt als Unternehmen diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. 
Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die dane-
ben eine Verarbeitung von Kundendaten zur Gesetzeserfüllung erforderlich 
machen. 

Empfänger von Daten
Von ESB erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Kundendaten, die diese zur 
Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen. Das gilt auch für Dienst-
leister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten werden an Dritte 
nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder 
der Kunde zuvor eingewilligt hat. Empfänger personenbezogener Daten 
sind u.a.: Vertriebspartner und Dienstleister, IT-Dienstleister, Druckdienst-
leister, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien und Scoring-Anbieter, 
Inkassodienstleister und Rechtsanwälte, Messstellen- und Netzbetreiber.

Dauer der Speicherung
Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zur Begründung, 
Durchführung und Beendigung des Vertrages und zur Wahrung der ge-
setzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, 
§ 147 AO) solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke
erforderlich ist, in der Regel 10 Jahre. Zum Zwecke der Direktwerbung und 
der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden 
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Lie-
feranten an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren 
über das Vertragsende hinaus.

Betroffenenrechte
Der Kunde hat gegenüber ESB Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach 
Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
nach Art. 15 bis 20 DSGVO.

Widerspruchsrecht
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Direktwer-
bung und/oder der Marktforschung gegenüber ESB jederzeit widerspre-
chen; telefonische Werbung durch die ESB erfolgt zudem nur mit vorheriger 
ausdrücklicher Einwilligung des Kunden, die ebenfalls jederzeit widerrufen 
werden kann (siehe untenstehende Adresse).

Datenschutzbeauftragter
Der Kunde kann sich mit Fragen zum Datenschutz jederzeit an den Daten-
schutzbeauftragten der ESB wenden: Energie Südbayern GmbH, Ungstei-
ner Str. 31, 81539 München, datenschutzbeauftragter@esb.de

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Darüber hinaus hat der Kunde das Recht, sich bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde (insbesondere: Bayerisches Landesamt für Datenschutzauf-
sicht, Postfach 606, 91511 Ansbach) zu beschweren, wenn er der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.

Energie Südbayern GmbH
Ungsteiner Str. 31 | 81539 München | Geschäftsführer: Marcus Böske (Sprecher), Norbert Kindermann | Vors. des Aufsichtsrats: Helge-Uve Braun | Sitz der Gesellschaft: München  
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